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Drs. AR 93/2012 

 

Landesspezifische Strukturvorgaben im Sinne von verbindlichen Vorgaben 

für die Akkreditierung von Studiengängen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 Akkreditie-

rungs-Stiftungs-Gesetz1 

Beschluss des Akkreditierungsrates vom 12.09.2012 

 

Bayern 

Landesspezifische Strukturvorgabe gemäß Schreiben des Bayerischen Staatsmi-

nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 04.04.2011 

1. Ausgestaltung der Zugangsvoraussetzungen zu Masterstudiengängen:  

Hier gilt nach Art. 43 Abs. 5 Sätze 1 mit 4 Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) 

Folgendes: 

a) Konsekutive Masterstudiengänge: Der Zugang zu einem (solchen) Masterstudiengang 

setzt einen Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss voraus. Gleichwer-

tige Abschlüsse sind insbesondere Staatsexamina, Diplomabschlüsse von Berufsakade-

mien, die den im Beschluss der KMK vom 29.09.1995 festgelegten Kriterien entsprechen 

und Bachelorabschlüsse von Berufsakademien, die den Kriterien des KMK-Beschlusses 

vom 15.10.2004 entsprechen. Die Hochschulen können durch Satzung weitere Zugangs-

voraussetzungen festlegen, insbesondere zum Nachweis einer studiengangsspezifischen 

Eignung. Die Hochschule kann zulassen, dass das Studium bereits vor dem Erwerb der o. 

g. Zugangsvoraussetzungen aufgenommen wird, wenn die Zugangsvoraussetzungen 

spätestens innerhalb eines Jahres nach Aufnahme des Studiums nachgewiesen werden.  

b) Für Weiterbildungsmaster:  

Hier gilt neben den zu a) genannten Voraussetzungen, dass der Zugang zu weiterbilden-

den Masterstudiengängen zwingend nach einem qualifizierten Hochschulabschluss im 

Sinne der Regelungen zu a) eine qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel 

nicht unter einem Jahr voraussetzt.  

                                                 
1 Vorgaben für Lehramtsstudiengänge sind in dieser Übersicht nicht enthalten. 
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2. Zulässige Gesamtregelstudienzeit in konsekutiven Bachelor-/ Masterstudiengängen :  

Nach Art. 57 Abs. 2 Satz 4 BayHSchG dürfen in gestuften Studiengängen, die zu einem 

Bachelorabschluss und einem darauf aufbauenden fachlich fortführenden und vertiefen-

den oder fächerübergreifend erweiternden Masterabschluss führen, über die Gesamtre-

gelstudienzeit von höchstens fünf Jahren hinausgehende Regelstudienzeiten in beson-

ders begründeten Fällen festgesetzt werden; dies gilt auch für Studiengänge, die in be-

sonderen Studienformen, z. B. in Teilzeit durchgeführt werden.  

3. Regelstudienzeit und praktisches Studiensemester in Fachhochschulstudiengängen:  

Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 der Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen (RaPO) 

vom 17.10.2001 in der Fassung vom 06.08.2010 beträgt die Regelstudienzeit in Ba-

chelorstudiengängen an staatlichen Fachhochschulen in Bayern grundsätzlich sieben 

Semester. Eine abweichende Regelstudienzeit von sechs oder acht Semestern ist nur in 

besonders begründeten Fällen zulässig. In Masterstudiengängen beträgt die Regelstudi-

enzeit grundsätzlich drei Semester; eine Regelstudienzeit von zwei oder vier Semestern 

ist nur in besonders begründeten Fällen zulässig.  

Nach § 2 Abs. 2 RaPO enthalten Bachelorstudiengänge in der Regel ein praktisches Stu-

diensemester; Masterstudiengänge können ein praktisches Studiensemester enthalten. 

Ein praktisches Studiensemester ist ein in das Studium integriertes, von der Hochschule 

geregeltes, inhaltlich bestimmtes, betreutes und mit Lehrveranstaltungen vorbereitetes 

und begleitetes Studiensemester, das in der Regel in einem Betrieb oder in einer anderen 

Einrichtung der Berufspraxis außerhalb der Hochschule abgeleistet wird und einer bereits 

deutlich berufsbezogenen Tätigkeit gewidmet ist. In der Regel umfasst es einschließlich 

der begleitenden Lehrveranstaltungen einen zusammenhängenden Zeitraum von mind. 

20 Wochen. Im Hinblick auf die Rechtswirkungen einer staatlichen Anerkennung nicht-

staatlicher Hochschulen nach Art. 77 Abs. 1 BayHSchG gelten diese Grundsätze auch für 

die Einrichtung von Studiengängen an nichtstaatlichen Hochschulen in Bayern. 

 

Berlin 

Landesspezifische Strukturvorgaben gemäß Schreiben der Berliner Senatsverwal-

tung vom 10.06.2011  

siehe Anlagen 03a und 03b 
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Brandenburg 

Landesspezifische Strukturvorgabe gemäß Schreiben des Ministeriums für Wis-

senschaft, Forschung und Kultur, April 2011 

 

§ 8 Abs. 4 Satz 1 BbgHG: Für den Zugang zu künstlerischen Studiengängen kann als 

weitere Voraussetzung oder anstelle des Schulabschlusses nach Absatz 2 der Nachweis 

der künstlerischen Eignung, für den Zugang zu sportwissenschaftlichen Studiengängen 

der Nachweis der besonderen Eignung für das Sportstudium verlangt werden. 

§ 8 Abs. 6 BbgHG: Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist ein erster be-

rufsqualifizierender Hochschulabschluss. Darüber hinaus gehende Eignungs- und Qualifi-

kationsvoraussetzungen können die Hochschulen für Masterstudiengänge in den Satzun-

gen festlegen, wenn dies wegen spezieller fachlicher Anforderungen des jeweiligen Mas-

terstudiengangs nachweislich erforderlich ist. Für weiterbildende Masterstudiengänge ist 

darüber hinaus der Nachweis einer in der Regel mindestens einjährigen beruflichen Tätig-

keit erforderlich. Masterstudiengänge stehen den Bachelorabsolventen aller Hochschulty-

pen offen. 

§ 4 Abs. 4 Hochschulprüfungsverordnung (HSPV): Die Studiengänge sollen so gestaltet 

werden, dass sie Zeiträume für Studienaufenthalte an anderen Hochschulen und in der 

Praxis bieten (Mobilitätsfenster), ohne dass sich dadurch die erforderliche Studiendauer 

verlängert. 

 

Hessen 

Landesspezifische Strukturvorgaben des Landes Hessen als Handreichung zu den 

rgemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen vom 26.05.2010  

siehe Anlage 04 
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Niedersachsen 

Landespezifische Strukturvorgaben gemäß Schreiben des Ministeriums für Wis-

senschaft und Kultur vom 27.11.2008 

Der grundständige Bachelor ist wissenschaftlich breit qualifizierend und berufsbefähigend 

angelegt und eröffnet als erster regulärer Hochschulabschluss sowohl den Eintritt in den 

Arbeitsmarkt als auch die Wahl unter mehreren unterschiedlich profilierten Masterstudien-

gängen.  

Beim Zugang zu einem Masterstudiengang ist die besondere Eignung der Bewerberin / 

des Bewerbers festzustellen. Die Einzelheiten werden in einer Masterzugangsordnung un-

ter Berücksichtigung der Regeln des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes 

(NHZG) festgelegt. Die Hochschulen sind gehalten, für die Masterzugangsordnungen auf 

die durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) zur Ver-

fügung gestellten Musterordnungen zurückzugreifen. 

Bachelor- und Masterstudiengänge fügen sich in das Profil der Hochschule ein und wah-

ren profilbildende Elemente wie etwa die praxisbezogene Ausbildung an Fachhochschu-

len. Auf diese Weise sollen die schon bisher von Universitäten und gleichgestellten Hoch-

schulen sowie von den Fachhochschulen entwickelten Stärken erhalten bleiben und wei-

ter unterstützt werden. 

 

Rheinland-Pfalz 

Landesspezifische Strukturvorgabe gemäß Schreiben des Ministeriums für Bildung, 

Wissenschaft, Jugend und Kultur vom 04.04.2011 

Eine individuelle und flexible Studiengestaltung soll durch eine Verknüpfung von Modulen 

nicht unangemessen eingeschränkt werden.  

 

























Landesspezifische Strukturvorgaben des Landes Hessen als Handreichung zu den  

„Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen“ - Stand: 26.05.2010 

 

Vorbemerkungen 

Die Erfahrungen der hessischen Hochschulen mit der Bologna-Reform und die geänderten 

„Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstu-

diengängen“ haben dazu Anlass gegeben, die Vorgaben für die Einrichtung neuer und die 

Überprüfung der bestehenden Studiengänge in Hessen weiter zu konkretisieren und damit 

die Akkreditierung wie auch die Ausgestaltung der neuen Studiengänge zu erleichtern. Ins-

besondere die weitreichenden Änderungen der „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für 

die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen“ durch die Kultusministerkonfe-

renz erfahren eine fachliche Kommentierung, die den hessischen Hochschulen zur Verfü-

gung gestellt und zugleich als Leitlinien der Umsetzung dieser Vorgaben dienen. Es wird 

erwartet, dass die Akkreditierungsagenturen diese Handreichungen entsprechend berück-

sichtigen. 

 

Akkreditierung 

Das Verfahren zur Erstakkreditierung von Studiengängen dient dazu, die Schlüssigkeit des 

Studiengangkonzepts und die Studierbarkeit des Studiengangs zu überprüfen. Der Profilbil-

dung der einzelnen Hochschule, aber auch den jeweiligen ressourciellen Rahmenbedingun-

gen muss dabei Rechnung getragen werden. Hochschulübergreifende fachliche Standards 

und die Empfehlungen des Europäischen Qualifikationsrahmens für Hochschulabschlüsse 

werden zugrunde gelegt. Die Begutachtung der Konzeption der hochschulinternen Steue-

rungs- und Qualitätssicherungsinstrumente ist Bestandteil des Verfahrens. 

 

Das Verfahren zur Folgeakkreditierung bzw. Reakkreditierung richtet sich schwerpunktmäßig 

auf die Begutachtung vorgenommener struktureller und inhaltlicher Änderungen des einge-

richteten Studiengangs. Die Bewertung von Studienerfolg und erzielten Lernergebnissen 

sowie der Nachweis der realen Studierbarkeit des Studienprogramms sollen den Kern der 

einzureichenden Unterlagen darstellen. Im Rahmen der Reakkreditierung wird vor allem die 

Wirksamkeit der hochschulinternen Steuerungsinstrumente evaluiert. Auf eine Vor-Ort-

Begutachtung soll insbesondere dann verzichtet werden können, wenn ein formalisiertes 

Evaluationsverfahren unter eingehender Berücksichtigung von Studium und Lehre mit exter-

nen Gutachtern mit geringem zeitlichem Abstand zum Ende des Akkreditierungszeitraumes 

durchgeführt worden ist, etwa im Rahmen des Evaluationsnetzwerks ENWISS.  
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Hochschulen und Wissenschaftsministerium stimmen darin überein, dass die Verfahren in 

einem transparenten und durch den Akkreditierungsrat überprüften, weitgehend einheitlichen 

Verfahren von den Agenturen durchgeführt werden. Prozesse der Routinisierung sollen da-

durch unterstützt und nicht durch immer wieder erneuerte Vorgaben erschwert werden. Die 

Erfüllung der aktualisierten „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung 

von Bachelor- und Masterstudiengängen“ kann erst in Akkreditierungsverfahren verlangt 

werden, deren Akkreditierungsantrag nach deren Bekanntgabe gestellt wurde. Die infolge 

der geänderten KMK-Strukturvorgaben veränderten Grundlagen können daher nur für neu 

einzurichtende Studiengänge verpflichtend zugrunde gelegt werden. Das Gleiche gilt für 

grundsätzlich neu überarbeitete Studiengänge. Wie die Erstakkreditierung kann auch die 

Folgeakkreditierung bzw. Reakkreditierung in Bündeln (Clustern) fachlich affiner Studien-

gänge durchgeführt werden. Im Sinne der Handhabbarkeit der Verfahren und ihrer ressour-

censchonenden Durchführung sollen diese Clusterbildungen großzügig ermöglicht werden. 

Hierzu ist ggf. für die Hochschulen eine zeitliche Flexibilität erforderlich, die durch die unauf-

wändige Verlängerung von Akkreditierungszeiträumen unterstützt werden soll. Entsprechen-

der Spielraum muss bei Hochschulen und Agenturen vorhanden sein. 

 

Teil A: Allgemeine Regelungen für alle Studienbereiche 

A 1. 1.3 Studienstruktur und Studiendauer 

Ein Beispiel für eine studienorganisatorische Gestaltung, die im Ausnahmefall auch eine Re-

gelstudienzeit von mehr als 10 Semestern möglich macht, ist die Implementierung eines von 

der Hochschule betreuten berufspraktischen Semesters.  

 

A 2. Zugangsvoraussetzungen und Übergänge 

In gestuften Studienangeboten führt der Bachelorabschluss zu einem ersten berufsqualifizie-

renden Abschluss. Die Hochschule legt in diesem Rahmen die Zugangsbedingungen für die 

Masterstufe fest. Auch nicht konsekutive Bachelorstudiengänge können als gleichwertige 

Zugangsbedingung anerkannt werden. Voraussetzung ist, dass sie in ihren für den Master-

studiengang relevanten Kernkompetenzen mit dem entsprechenden konsekutiven Bache-

lorabschluss vergleichbar sind. Bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit sind Kriterien wie die 

Übereinstimmung bei formalen Bezeichnungen, Workload, Unterrichtsformen, Prüfungsfor-

men oder bei spezifischen Lehrinhalten nur von untergeordneter Bedeutung; die erworbenen 

und nachgewiesenen Kompetenzen sind vorrangig. 

 

Die Zugangsbedingungen sollen sich im Hinblick auf die  Anforderungen, die die Bewerber 

im Studiengang erwarten, transparent erschließen. Der Zugang zu einem weiterbildenden 

Masterstudiengang kann in Ausnahmefällen ohne einen Hochschulabschluss erfolgen. Wel-
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che besonderen Voraussetzungen in diesen Fällen zu erfüllen sind, wird in den Zugangssat-

zungen der Hochschulen festgelegt. Als geeignete Bedingungen kommen in Frage, dass der 

Bewerber oder die Bewerberin über eine Hochschulzugangsberechtigung verfügt, dass er 

oder sie durch eine berufliche Tätigkeit von in der Regel mindestens vier Jahren Kenntnisse 

und Fähigkeiten erworben hat, die für das  erfolgreiche Absolvieren des Studiengangs nütz-

lich sind, sowie dass er oder sie eine Eignungsprüfung von Seiten der Hochschule, mit der 

die Gleichwertigkeit der beruflichen Qualifikation mit der eines abgeschlossenen grundstän-

digen Studiums festgestellt wird, erfolgreich bestanden hat.  

 

Die Hochschule kann weiterhin regeln, dass eine Zulassung zum Masterstudium auf der Ba-

sis eines vorläufigen Zeugnisses erfolgen kann, wenn der erforderliche erste berufsqualifizie-

rende Abschluss innerhalb einer von der Hochschule gesetzten Frist nachgewiesen wird.  

 

Als Zugangs- oder Zulassungsvoraussetzungen für Masterstudiengänge können lediglich 

qualitäts- oder kapazitätsbezogene Voraussetzungen definiert werden. Bei Abschlüssen von 

akkreditierten Bachelorstudiengängen ist ein Bezug auf die Hochschulart dabei ausdrücklich 

ausgeschlossen. 

 

A 7. Modularisierung und Leistungspunktsystem 

Die Forderung, Aufenthalte an anderen Hochschulen und in der Praxis ohne Zeitverlust an-

zubieten, ist in den Fällen unproblematisch zu realisieren, in denen die externen Erfahrungen 

Bestandteil der regelhaft zu erwerbenden Kompetenzen und im Studienverlaufsplan vorge-

sehen sind, entweder als Auslandssemester oder als Praktikumsmodul. In den darüber hi-

nausgehenden Konstellationen lässt sich ein Zeitverlust durch die Äquivalenzanerkennung 

auswärtiger Leistungen weitestgehend minimieren, wenn auch nicht in jedem Fall gänzlich 

ausschließen. Es wird nicht immer eine vollständige Deckungsgleichheit zwischen den aus-

wärtigen Leistungen und den nach der heimischen Ordnung geforderten Inhalten herzustel-

len sein, so dass im Einzelfall eine zeitaufwändige Nacharbeitung erforderlich sein kann, die 

entweder die Belastung in einem Folgesemester erhöhen oder die Studiendauer verlängern 

kann. Um dies für die Studierenden transparent und in den Folgen abschätzbar zu gestalten, 

sind eine qualifizierte Beratung und konkretisierende „learning agreements“ geeignete Unter-

stützungsmaßnahmen. 

 

Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modulari-

sierung von Studiengängen 

Die Möglichkeit, in besonders begründeten Fällen auch mehrere Module mit einer Prüfung 

abschließen zu können, wird insbesondere für getrennte Module gesehen, die inhaltlich 



4 

starke Bezüge aufweisen, sich aber in Form oder Methodik unterscheiden. Dies gilt zum 

Beispiel für die Kombination von Vorlesungen/Seminaren mit Übungen und 

Laborveranstaltungen. 

 

Um eine reale Entlastung der Studierenden zu gewährleisten, ist sicherzustellen, dass eine 

gemeinsame Prüfung für mehrere Module nicht lediglich als eine additive Zusammenfügung 

von Teilprüfungen gestaltet wird. 

Die Formulierung „Prüfungsinhalte eines Moduls sollen sich an den für das Modul definierten 

Lernergebnissen orientieren“ wird als Muss-Bestimmung interpretiert. 

Wenn von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, dass die Vergabe von Leistungspunkten 

nicht zwingend an eine Prüfung gebunden ist, ist aber eine Festlegung erforderlich, was den 

erfolgreichen Abschluss des Moduls ausmacht. 

Insgesamt sollte der Anteil derartiger Module ohne Prüfungsleistung in Bachelor- und 

Masterstudiengängen 30 % nicht überschreiten. 

Es wird ausdrücklich befürwortet, unterschiedliche Prüfungsformen zu nutzen und sich nicht 

auf Klausuren zu beschränken. In Prüfungsordnungen kann als Modulprüfung auch eine 

Bandbreite von in Umfang und Anforderungen gleichwertigen Prüfungsformen festgelegt 

werden. 

 

Für die Anerkennung von Leistungspunkten ist es unerheblich, ob diese auf einer Arbeitsbe-

lastung (workload) von 25 oder von 30 Stunden pro Credit basieren. 

 

 


